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Dienstordnung für Notarinnen und Notare

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
vom 17. Dezember 2021

(3830-II.007)

1.  Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium 
der Justiz haben die aus der Anlage ersichtliche Neufassung 
der Dienstordnung für Notarinnen und Notare (DONot) ver-
einbart. 

2. Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Allgemeine Verfügung des Ministers 
der Justiz und für Europaangelegenheiten vom 14. Novem-
ber 2000 (JMBl. S. 153), zuletzt geändert durch die Allge-
meine Verfügung vom 30. Januar 2017 (JMBl. S. 12), außer 
Kraft. 

Potsdam, den 17. Dezember 2021

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann

Dienstordnung für Notarinnen und Notare
(DONot)
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Abschnitt 1  
Amtsführung im Allgemeinen

§ 1
Amtliche Unterschrift

Die Notarin oder der Notar hat die Unterschrift, die sie oder er 
bei Amtshandlungen anwendet, der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten des Landgerichts einzureichen. Die Unterschrift kann 
in der Regel auf den Nachnamen beschränkt werden. Bei der 
Unterschrift soll die Amtsbezeichnung angegeben werden.

§ 2
Amtssiegel

(1) Die Notarin oder der Notar führt ein Amtssiegel als Farb-
drucksiegel und als Prägesiegel in Form der Siegelpresse oder 
des Petschafts für Lacksiegel nach den jeweiligen landesrecht-
lichen Vorschriften. Die Umschrift enthält den Namen der No-
tarin oder des Notars nebst den Worten „Notarin in … (Ort)“ 
oder „Notar in … (Ort)“. Bestehen der Name, die Amtsbezeich-
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Dienst- oder Geschäftsanschrift und gegebenenfalls ein davon 
abweichender Sitz anzugeben. Sind Beteiligte in einem Register 
eingetragen, sind auch die registerführende Stelle und die Re-
gisternummer aufzunehmen.

§ 6
Einhaltung von Mitwirkungsverboten

(1) Die Vorkehrungen zur Einhaltung der Mitwirkungsverbote 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und 8 erste Alternative, 
Absatz 2 BeurkG genügen § 28 BNotO und den Richtlinien für 
die Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Notarkammer 
nach § 67 Absatz 2 Satz 3 Nummer 6 BNotO, wenn sie zumin-
dest die Identität der Personen,

1. für welche die Notarin oder der Notar oder eine Person im 
Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BeurkG außerhalb 
ihrer oder seiner Amtstätigkeit bereits tätig war oder ist 
und 

2. welche die Notarin oder den Notar oder eine Person im Sinne 
des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BeurkG bevollmächtigt 
haben,

zweifelsfrei erkennen lassen und den Gegenstand der Tätigkeit 
in ausreichend kennzeichnender Weise angeben. Die Angaben 
müssen einen Abgleich mit dem Urkundenverzeichnis und der 
Übersicht nach § 17 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 im Hinblick auf 
die Einhaltung der Mitwirkungsverbote ermöglichen. Soweit 
die Notarin oder der Notar Vorkehrungen, die diese Vorausset-
zungen erfüllen, zur Einhaltung anderer gesetzlicher Regelungen 
trifft, sind zusätzliche Vorkehrungen nicht erforderlich.

(2) Die Vorkehrungen zur Einhaltung der in Absatz 1 Satz 1 
genannten Mitwirkungsverbote genügen § 28 BNotO und den 
Richtlinien nach Absatz 1 Satz 1 auch, wenn

1. ein System zur Konflikterkennung es ermöglicht, vor Über-
nahme eines Amtsgeschäfts verlässlich festzustellen, ob
a) die Notarin oder der Notar oder eine Person im Sinne 

des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BeurkG
aa) außerhalb ihrer oder seiner Amtstätigkeit bereits für 

Beteiligte tätig war oder ist oder 
bb) von Beteiligten bevollmächtigt wurde, sowie

b) sich die Tätigkeit oder Bevollmächtigung auf dieselbe 
Angelegenheit bezog oder bezieht, und

2. das Ergebnis der Prüfungen in der zu dem Amtsgeschäft 
geführten Nebenakte festgehalten wird.

Die Notarin oder der Notar hat durch eine Bescheinigung der 
Herstellerin oder des Herstellers des Systems zur Konflikter-
kennung zu belegen, dass das System zur Prüfung der in Satz 1 
Nummer 1 genannten Voraussetzungen geeignet ist. Bei einem 
Wechsel des Systems oder des Anbieters hat die Notarin oder 
der Notar die weitere Verwendbarkeit der vorhandenen Doku-
mente sicherzustellen. Der Aufsichtsbehörde ist auf Anforderung 
im Einzelfall Einblick in die Gesamtheit der vom System zur 
Prüfung herangezogenen Informationen zu gewähren.

§ 7
Übersicht über Urkundsgeschäfte

(1) Die Notarin oder der Notar hat nach Abschluss eines jeden 
Kalenderjahres eine Übersicht über Urkundsgeschäfte nach dem 
Muster 1 aufzustellen und der Präsidentin oder dem Präsidenten 

nung und die Ortsangabe zusammen aus mehr als 30 Schreib-
stellen einschließlich der Leerzeichen, können unwesentliche 
Bestandteile weggelassen werden.

(2) Ein Abdruck eines jeden Siegels ist der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landgerichts einzureichen.

(3) Die Notarin oder der Notar hat dafür zu sorgen, dass die 
Amtssiegel nicht missbraucht werden können.

§ 3
Amtsschild, Namensschild

(1) Die Notarin oder der Notar ist berechtigt, am Eingang zu 
der Geschäftsstelle und an dem Gebäude, in dem sich die Ge-
schäftsstelle befindet, ein Amtsschild oder, sofern es die beson-
deren örtlichen Verhältnisse gebieten, Amtsschilder anzubrin-
gen. Amtsschilder enthalten das Landeswappen und die Amts-
bezeichnung „Notarin“ oder „Notar“. Bei einer Verbindung zur 
gemeinsamen Berufsausübung können je nach Art der Verbin-
dung die Amtsbezeichnungen im Plural geführt oder beide Amts-
bezeichnungen aufgenommen werden.

(2) Die Notarin oder der Notar kann auch Namensschilder an-
bringen. Ist kein Amtsschild angebracht, so muss durch ein 
Namensschild auf die Geschäftsstelle hingewiesen werden. Auf 
dem Namensschild an der Geschäftsstelle kann das Landeswap-
pen geführt werden, wenn der Bezug zu dem Notaramt und zu 
der dieses Amt ausübenden Person auch bei mehreren Berufs-
angaben deutlich wird.

§ 4
Verpflichtung der Beschäftigten sowie 

der Dienstleisterinnen und Dienstleister

Die Verpflichtung nach den §§ 26 oder 26a BNotO hat auch zu 
erfolgen, wenn zwischen denselben Personen bereits früher ein 
Beschäftigungs- oder ein sonstiges Vertragsverhältnis bestanden 
hat oder Beschäftigte oder Dienstleisterinnen oder Dienstleister 
einer anderen Notarin oder eines anderen Notars übernommen 
worden sind.

§ 5
Bezeichnung der Beteiligten bei der Beurkundung

(1) Bei der Bezeichnung natürlicher Personen sind der Vorname 
oder die Vornamen, der Familienname, das Geburtsdatum, der 
Wohnort und die Anschrift anzugeben. Weicht der zur Zeit der 
Beurkundung geführte Familienname von dem Geburtsnamen 
ab, ist auch der Geburtsname anzugeben. Von der Angabe der 
Anschrift ist abzusehen, wenn dies in besonders gelagerten Aus-
nahmefällen zum Schutz gefährdeter Beteiligter oder ihrer Haus-
haltsangehörigen erforderlich ist. In Vertretungsfällen kann 
anstelle des Wohnortes und der Anschrift angegeben werden:

1. bei Vertreterinnen und Vertretern von juristischen Personen 
des öffentlichen und des Privatrechts die Dienst- oder Ge-
schäftsanschrift der vertretenen Person;

2. bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Notarin oder des 
Notars die Anschrift der Geschäftsstelle der Notarin oder 
des Notars.

(2) Bei der Bezeichnung Beteiligter, die keine natürlichen Per-
sonen sind, sind der Name oder die Firma, die Rechtsform, eine 
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tragsverzeichnis oder die Erbvertragskartei nach in notarieller 
Verwahrung befindlichen Erbverträgen durch, die innerhalb des 
letzten Kalenderjahres der Ermittlungspflicht nach § 351 FamFG 
unterlagen, und bestätigt die Durchsicht und deren Ergebnis 
durch einen von ihr oder ihm zu unterzeichnenden Vermerk. Für 
Erbverträge, bei denen eine Ablieferung noch nicht veranlasst 
war, ist das Verfahren nach § 351 FamFG alle fünf Jahre zu 
wiederholen; dies gilt nicht für solche Erbverträge, bei denen 
sich die Verwahrstelle davon überzeugt hat, dass die Verwahr-
angaben im Zentralen Testamentsregister zutreffen. Eine Ablie-
ferung teilt die Notarin oder der Notar der Registerbehörde 
elektronisch (§ 9 ZTRV) mit, wenn zu dem Erbvertrag Verwahr-
angaben im Zentralen Testamentsregister registriert sind.

Abschnitt 3  
Ergänzende Regelungen für Verwahrungsgeschäfte

§ 9
Übersicht über Verwahrungsgeschäfte

(1) Die Notarin oder der Notar hat nach Abschluss eines jeden 
Kalenderjahres der Präsidentin oder dem Präsidenten des Land-
gerichts bis zum 31. Januar eine Übersicht über den Stand ihrer 
oder seiner Verwahrungsgeschäfte nach dem Muster 2 zu über-
mitteln (§ 16). 

(2) In der Übersicht sind anzugeben:

1. in Abschnitt I die Geldverwahrungen;
2. in Abschnitt I Nummer 1 der Gesamtbestand der am Jahres-

schluss verwahrten Geldbeträge, wie er sich aus den Kon-
toauszügen ergibt;

3. in Abschnitt I Nummer 2 der Gesamtbestand der am Jahres-
schluss verwahrten Geldbeträge, wie er sich aus dem Ver-
wahrungsverzeichnis ergibt;

4. in Abschnitt I Nummer 3 der Bestand der am Jahresschluss 
verwahrten Geldbeträge, nach den einzelnen Massen geglie-
dert;

5. in Abschnitt II der Bestand der am Jahresschluss bestehen-
den Sachverwahrungen, nach Massen gegliedert;

6. In Abschnitt III der Bestand der am Jahresschluss bestehen-
den Zahlungsmittelverwahrungen, nach Massen gegliedert.

In Abschnitt I Nummer 3 und in den Abschnitten II und III ist 
in der Spalte „Bemerkung/letzte Eintragung” die Art der Ver-
wahrung genau anzugeben (Bezeichnung des Kreditinstituts, 
Nummer des Anderkontos, Datum der letzten Eintragung im 
Verwahrungsverzeichnis).

(3) Die Notarin oder der Notar hat auf der Übersicht zu versi-
chern, dass diese vollständig und richtig ist und dass die aufge-
führten Geldbeträge mit den Guthaben übereinstimmen, die in 
den Kontoauszügen oder elektronischen Umsatzmitteilungen 
der Kreditinstitute, in den Sparbüchern oder auf den Schecks 
angegeben sind.

(4) Sind am Jahresschluss keine Wertgegenstände in Verwah-
rung, so erstattet die Notarin oder der Notar Fehlanzeige.

(5) Wird eine Notarin oder ein Notar nicht nur vorübergehend 
für die Verwahrung bereits bestehender Verwahrungsmassen 
zuständig, so hat sie oder er innerhalb von vier Wochen nach 
Erlangung der Zuständigkeit ebenfalls eine Übersicht nach Ab-

des Landgerichts sowie der Notarkammer bis zum 31. Januar 
zu übermitteln (§ 16). 

(2) Bei der Aufstellung der Übersicht ist zu beachten:

1. Es sind alle in das Urkundenverzeichnis eingetragenen Be-
urkundungen und Beschlüsse sowie die Wechsel- und 
Scheckproteste aufzunehmen; jede Urkunde ist nur einmal 
zu zählen.

2. Unter Nummer 1 sind alle in das Urkundenverzeichnis ein-
getragenen Beurkundungen und Beschlüsse aufzunehmen.

3. Unter Nummer 1 Buchstabe a sind alle Beglaubigungen von 
Unterschriften oder Handzeichen aufzunehmen, wobei in 
Beglaubigungen mit Anfertigung eines Urkundenentwurfs 
und ohne Anfertigung eines Urkundenentwurfs aufzuglie-
dern ist; Urkundenentwürfe sind nur dann aufzunehmen, 
wenn die Notarin oder der Notar Unterschriften oder Hand-
zeichen darunter beglaubigt hat.

4. Unter Nummer 1 Buchstabe b sind alle Verfügungen von 
Todes wegen aufzunehmen.

5. Unter Nummer 1 Buchstabe c sind alle vom Gericht über-
wiesenen Vermittlungen von Auseinandersetzungen (förm-
liche Vermittlungsverfahren) und die in das Urkundenverzeich-
nis eingetragenen Beurkundungen und Beschlüsse nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 
NotAktVV) aufzunehmen.

6. Unter Nummer 1 Buchstabe d sind sonstige Beurkundungen 
und Beschlüsse aufzunehmen; hierunter fällt auch die Be-
urkundung eines Auseinandersetzungsvertrages, dem kein 
förmliches Verfahren vorausgegangen ist.

7. Unter Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa sind 
alle in den sonstigen Beurkundungen und Beschlüssen ent-
haltenen Anträge auf Erteilung eines Erbscheins oder eines 
Europäischen Nachlasszeugnisses aufzunehmen.

8. Unter Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb sind 
alle in den sonstigen Beurkundungen und Beschlüssen ent-
haltenen Auflassungserklärungen aufzunehmen, die in einer 
vom Rechtsgrund getrennten Urkunde beurkundet wurden.

9. Sofern die Landesjustizverwaltung dies entsprechend be-
kanntgemacht hat, sind unter Nummer 1 Buchstabe d in 
einem weiteren Doppelbuchstaben cc alle in den sonstigen 
Beurkundungen und Beschlüssen enthaltenen Bescheini-
gungen der Notarin oder des Notars aufzunehmen.

10. Unter Nummer 2 sind Wechsel- und Scheckproteste aufzu-
nehmen.

(3) Ist eine Notarin oder ein Notar im Laufe des Jahres ausge-
schieden oder ist der Amtssitz verlegt worden, so ist die Über-
sicht der Geschäfte von der Stelle (Notariatsverwalterin oder 
Notariatsverwalter, Notarkammer, Notarin oder Notar) aufzu-
stellen, welche die Akten und Verzeichnisse in Verwahrung 
genommen hat. Für Notariatsverwalterinnen und Notariatsver-
walter ist die Übersicht besonders aufzustellen; Satz 1 gilt ent-
sprechend.

Abschnitt 2  
Ergänzende Regelungen für Erbverträge

§ 8
Erbverträge

Die Notarin oder der Notar sieht jährlich bis zum 15. Februar 
das Urkundenverzeichnis und, soweit vorhanden, das Erbver-
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Abschnitt 4  
Ergänzende Regelungen für Softwareprodukte zur Füh-

rung von Akten und Verzeichnissen

§ 11
Software-Herstellerbescheinigungen

(1) Werden die Nebenakten elektronisch geführt, ist durch eine 
Bescheinigung der Herstellerin oder des Herstellers der einge-
setzten Software zu belegen, dass die nach § 43 Absatz 1  
NotAktVV erforderlichen Voraussetzungen eingehalten sind und 
die Möglichkeit zur Herstellung eines Repräsentats nach § 43 
Absatz 2 NotAktVV jederzeit gegeben ist.

(2) Wird die Führung des Urkundenverzeichnisses, des Verwah-
rungsverzeichnisses oder der elektronischen Urkundensamm-
lung durch eine nicht von der Bundesnotarkammer oder in deren 
Auftrag bereitgestellte Software unterstützt, ist durch eine Be-
scheinigung der Herstellerin oder des Herstellers der eingesetz-
ten Software zu belegen, dass nur die von der Bundesnotarkam-
mer zur Datenübernahme bereitgestellten Schnittstellen verwen-
det werden und deren Anbindung entsprechend den Vorgaben 
der Bundesnotarkammer umgesetzt ist.

Abschnitt 5  
Herstellung der notariellen Urkunden und Dokumente

§ 12
Herstellung der Urschriften, Ausfertigungen und beglau-

bigten Abschriften

(1) Bei der Herstellung der Urschriften, Ausfertigungen und 
beglaubigten Abschriften von Papierurkunden ist festes weißes 
oder gelbliches Papier zu verwenden, das den Anforderungen 
nach DIN EN ISO 9706 entspricht. Es dürfen ferner nur ver-
wendet werden:

1. blaue oder schwarze Tinte und Farbbänder, sofern sie han-
delsüblich als urkunden- oder dokumentenecht bezeichnet 
sind,

2. blaue oder schwarze Schreibstifte, sofern Minen benutzt 
werden, die eine Herkunftsbezeichnung und eine Aufschrift 
tragen, die auf die ISO 12757-2 (Pasten-Kugelschreiber), 
ISO 14145-2 (Tinten-Roller) oder ISO 27668-2 (Gel-Roller) 
hinweist,

3. in klassischen Verfahren und in schwarzer oder dunkel blauer 
Druckfarbe hergestellte Drucke des Buch- und Offsetdruck-
verfahrens,

4. in anderen (zum Beispiel elektrografischen oder elektrofo-
tografischen) Verfahren hergestellte Drucke oder Kopien, 
sofern die zur Herstellung benutzte Anlage (zum Beispiel 
Kopiergeräte, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker) nach 
einem Prüfzeugnis der Papiertechnischen Stiftung (PTS) in 
Heidenau zur Herstellung von Urschriften von Urkunden 
geeignet ist, und soweit Tinten- oder Tonerzubehör verwen-
det wird, das im Prüfzeugnis aufgeführt ist,

5. Formblätter, die in den genannten Druck- oder Kopierver-
fahren hergestellt worden sind.

(2) Bei Unterschriftsbeglaubigungen, für Abschlussvermerke in 
Niederschriften, für Vermerke über die Beglaubigung von Ab-
schriften sowie für Ausfertigungsvermerke ist der Gebrauch von 
Stempeln unter Verwendung von schwarzer oder dunkelblauer 

satz 1 oder eine Fehlanzeige nach Absatz 4 zu übermitteln. Ei-
ne Übersicht ist mit den Wertstellungen vom Tag der Erlangung 
der Verwahrzuständigkeit zu erstellen.

§ 10
Durchführung der Verwahrungsgeschäfte

(1) Werden Wertpapiere und Kostbarkeiten verwahrt (§ 62  
BeurkG), so ist die Massenummer auf dem Verwahrungsgut oder 
auf Hüllen und Ähnlichem anzugeben.

(2) Notaranderkonten (§ 58 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 BeurkG) 
müssen entsprechend den von der Generalversammlung der 
Bundesnotarkammer beschlossenen Bedingungen eingerichtet 
und geführt werden.

(3) Werden Notaranderkonten mittels Datenfernübertragung 
geführt (elektronische Notaranderkontenführung), müssen diese 
entsprechend den von der Generalversammlung der Bundes-
notarkammer beschlossenen ergänzenden Sonderbedingungen 
für die elektronische Notaranderkontenführung eingerichtet und 
geführt werden. Diese ergänzenden Sonderbedingungen müssen 
angemessene Vorkehrungen zur Gewährleistung der Vertraulich-
keit, Integrität und Authentizität der Datenübermittlung zwi-
schen der Notarin oder dem Notar und dem Kreditinstitut vor-
sehen und dabei die zulässigen Sicherheitsverfahren zur Auto-
risierung des Zahlungsvorgangs nennen.

(4) Die Ausgaben müssen durch Belege nachgewiesen werden. 
Eigenbelege der Notarin oder des Notars einschließlich nicht 
bestätigter Durchschriften des Überweisungsträgers sind auch 
in Verbindung mit sonstigen Nachweisen nicht ausreichend. Bei 
Ausgaben durch Überweisung von einem Notaranderkonto ist 
die in Schriftform oder in elektronischer Form zu erteilende 
Bestätigung des beauftragten Kreditinstituts erforderlich, dass 
es den Überweisungsauftrag jedenfalls in seinem Geschäftsbe-
reich ausgeführt hat (Ausführungsbestätigung); die Ausfüh-
rungsbestätigung muss allein oder bei Verbindung mit anderen 
Belegen den Inhalt des Überweisungsauftrages vollständig er-
kennen lassen. Satz 3 gilt nicht, wenn das beauftragte Kredit-
institut vor erstmaliger Einrichtung eines elektronisch geführten 
Notaranderkontos in Schriftform oder in elektronischer Form 
und unwiderruflich erklärt hat, dass es mit jeder elektronischen 
Bereitstellung der Umsatzdaten über die Ausführung einer Über-
weisung gleichzeitig bestätigt, den Überweisungsauftrag mit 
den in den Umsatzdaten enthaltenen Informationen in seinem 
Geschäftsbereich ausgeführt zu haben. Hinsichtlich der Belege 
bei Auszahlungen in bar oder mittels Bar- oder Verrechnungs-
schecks wird auf § 58 Absatz 3 Satz 6 BeurkG hingewiesen.

(5) Ist ein Verwahrungsgeschäft abgeschlossen (§ 22 Nummer 6 
NotAktVV), ist den Auftraggeberinnen und Auftraggebern eine 
Abrechnung über die Abwicklung des jeweils erteilten Auftrags 
zu erteilen. Beim Vollzug von Grundstückskaufverträgen und 
vergleichbaren Rechtsgeschäften muss den beteiligten Kredi-
tinstituten nur auf Verlangen eine Abrechnung erteilt werden.
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Abschnitt 6  
Prüfung der Amtsführung

§ 15
Verfahren

(1) Die regelmäßige Prüfung der Amtsführung der Notarin oder 
des Notars (§ 93 Absatz 1 Satz 1 BNotO) erfolgt in der Regel 
in Abständen von vier Jahren.

(2) Die Prüfung wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Landgerichts (§ 92 Absatz 1 Nummer 1 BNotO) oder von 
ihr oder ihm mit der Prüfung beauftragten Richterinnen und 
Richtern auf Lebenszeit durchgeführt. Nach Maßgabe des § 93 
Absatz 3 Satz 2 und 3 BNotO können auch Notarinnen und 
Notare sowie Beamtinnen und Beamten der Justizverwaltung 
hinzu- oder herangezogen werden. Die Präsidentin oder der 
Präsident des Oberlandesgerichts kann eine Richterin, einen 
Richter oder mehrere Richterinnen oder Richter auf Lebenszeit 
bestellen, die im Auftrag der Präsidentinnen und Präsidenten 
der Landgerichte die Notarinnen und Notare im gesamten Ober-
landesgerichtsbezirk prüfen.

(3) Prüfungsbeauftragte, hinzugezogene Notarinnen und Notare 
sowie herangezogene Justizbeamtinnen und -beamte berichten 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landgerichts über das 
Ergebnis der Prüfung. Soweit der Bericht Beanstandungen ent-
hält, trifft die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts 
die erforderlichen Anordnungen.

§ 16
An die Aufsichtsbehörden zu übermittelnde Dokumente

(1) Die Notarin oder der Notar hat der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landgerichts turnusmäßig insbesondere fol-
gende Dokumente zu übermitteln:

1. die jährliche Übersicht über Urkundsgeschäfte (§ 7);
2. die jährliche Übersicht über Verwahrungsgeschäfte oder die 

Fehlanzeige (§ 9 Absatz 1 und 4);
3. gegebenenfalls die vierteljährliche Übersicht über die stän-

dige Vertretung (§ 19 Absatz 5 Satz 1).

(2) Die Notarin oder der Notar hat der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landgerichts anlassbezogen insbesondere fol-
gende Dokumente zu übermitteln:

1. die Übersicht über Verwahrungsgeschäfte bei Erlangung 
einer Verwahrungszuständigkeit (§ 9 Absatz 5);

2. die Anzeige über die vorzeitige Beendigung der Vertretung 
(§ 19 Absatz 5 Satz 2).

(3) Die Übermittlung bedarf der Schriftform. Diese kann im 
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde durch die elektronische 
Form ersetzt werden. Ist ein Muster zu verwenden, darf dieses 
im Format (zum Beispiel Hoch- oder Querformat, Breite der 
Spalten) geändert werden. Abweichungen von der inhaltlichen 
Gestaltung bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Stempelfarbe zulässig, die den Prüfanforderungen in Anlehnung 
an ISO 12757-2 oder ISO 14145-2 entspricht.

(3) Vordrucke, die der Notarin oder dem Notar von Beteiligten 
zur Verfügung gestellt werden, müssen den Anforderungen der 
NotAktVV und dieser Dienstordnung an die Herstellung von 
Urschriften genügen. Insbesondere dürfen sie keine auf Urhe-
berinnen oder Urheber des Vordrucks hinweisenden individu-
ellen Gestaltungsmerkmale (Namensschriftzug, Firmenlogo, 
Signet, Fußzeile mit Firmendaten und Ähnliches) aufweisen. 
Urheberinnen oder Urheber sollen am Rand des Vordruckes 
angegeben werden. Dies gilt nicht bei Beglaubigungen ohne 
Entwurf.

§ 13
Übertragung der Papierdokumente in die elektronische 

Form

Die Notarin oder der Notar hat zu belegen, dass bei der Über-
tragung der Papierdokumente in die elektronische Form zur 
Einstellung in das Elektronische Urkundenarchiv geeignete 
Vorkehrungen im Sinne des § 56 Absatz 1 Satz 1 BeurkG ge-
troffen werden. Soll durch Verwendung der Muster-Verfahrens-
dokumentation der Bundesnotarkammer nachgewiesen werden, 
dass geeignete Vorkehrungen nach dem Stand der Technik im 
Sinne des § 56 Absatz 1 Satz 1 BeurkG getroffen wurden, muss 
die Notarin oder der Notar durch eine Bescheinigung der Her-
stellerin oder des Herstellers belegen, dass die eingesetzte Hard- 
und Software den im Rahmen der Muster-Verfahrensdokumen-
tation gestellten Anforderungen genügt.

§ 14
Heften und Siegeln von Urkunden

(1) Beim Heften von Urkunden (§ 44 BeurkG) sollen Heftfäden 
in Landesfarben verwendet werden.

(2) Unterlagen, die der Urkunde nur beigefügt und mit dieser 
verwahrt werden, aber nicht nach § 44 BeurkG verbunden wer-
den müssen, können auch angeklebt werden. Mit Urkunden, die 
in Papierform nicht länger als 30 Jahre aufbewahrt werden müs-
sen, können Unterlagen im Sinne des Satzes 1 auch durch Heft-
klammern verbunden werden. Unterlagen im Sinne des Satzes 1 
können in die Ausfertigungen und Abschriften der Haupturkunde 
aufgenommen werden.

(3) Siegel müssen dauerhaft mit dem Papier oder mit dem Papier 
und der Schnur verbunden sein und den Abdruck oder die Prä-
gung deutlich erkennen lassen. Eine Entfernung des Siegels 
ohne sichtbare Spuren der Zerstörung darf nicht möglich sein. 
Bei herkömmlichen Siegeln (Farbdrucksiegel, Prägesiegel in 
Lack oder unter Verwendung einer Mehloblate) ist davon aus-
zugehen, dass die Anforderungen nach Satz 1 und 2 erfüllt sind. 
Neue Siegelungstechniken dürfen verwendet werden, sofern sie 
nach einem Prüfzeugnis der PTS in Heidenau die Anforderungen 
erfüllen. Die Verwendung eines lediglich drucktechnisch er-
zeugten Siegels ist unzulässig.
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Geldwäschegesetz und der Geldwäschegesetzmeldepflichtver-
ordnung-Immobilien, der Verordnung über die Führung notari-
eller Akten und Verzeichnisse, den Richtlinien der Notarkammer 
nach § 67 Absatz 2 BNotO, dieser Dienstordnung sowie anderer 
landesrechtlicher Regelungen. Die sachliche, personelle und 
organisatorische Unabhängigkeit der Notarin oder des Notars 
ist zu berücksichtigen.

(2) Überprüft werden insbesondere folgende Gegenstände:

1. Beanstandungen der letzten Prüfung;
2. Führung der Akten und Verzeichnisse (§ 35 BNotO) ein-

schließlich der Aktenvernichtung;
3. Vorkehrungen zur Einhaltung der Mitwirkungsverbote (§ 28 

BNotO; § 6);
4. Amtssiegel und Signaturkarte (§§ 33, 34 BNotO; §§ 2, 14);
5. Grundsatz der persönlichen Amtsausübung;
6. Verpflichtung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von 

Dienstleisterinnen und Dienstleistern (§§ 26, 26a BNotO, § 4);
7. Beschäftigung juristischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(§ 25 BNotO);
8. Verwahrung von Wertpapieren und Kostbarkeiten;
9. Verwahrung von Geld;
10. Auftreten in der Öffentlichkeit und Werbung (§ 29 BNotO; 

§ 3; Richtlinie der Notarkammer);
11. Fortbildung (§ 14 Absatz 6 BNotO);
12. Maßnahmen nach dem Datenschutzrecht;
13. Maßnahmen nach dem Geldwäscherecht;
14. Nebentätigkeiten und Gesellschaftsbeteiligungen der Nota-

rin oder des Notars (§§ 8, 14 Absatz 5 BNotO);
15. gemeinsame Berufsausübung oder gemeinsame Geschäfts-

räume (§ 9 BNotO);
16. Bestehen einer Haftpflichtversicherung (§ 19a BNotO);
17. Anzeige von Vertretungen (§ 19 Absatz 5).

(3) Weiter werden in Form von Stichproben insbesondere fol-
gende Gegenstände überprüft:

1. Beachtung von Mitwirkungsverboten und Ausschließungs-
gründen (§§ 3, 6, 7 BeurkG);

2. Feststellung der Beteiligten (§ 10 BeurkG);
3. Feststellungen über die Geschäftsfähigkeit (§ 11 BeurkG);
4. Nachweise für die Vertretungsberechtigung (§ 12 BeurkG);
5. Beurkundungen außerhalb des Amtsbereichs oder Amtsbe-

zirks (§§ 10a, 11 BNotO);
6. Beachtung des § 17 Absatz 2a BeurkG;
7. Beachtung der Makler- und Bauträgerverordnung;
8. Verwendung von Maklerklauseln;
9. Beachtung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (§§ 305 ff. BGB);
10. Vorlesen der Urkunde (§ 13 BeurkG);
11. Urkundenvollzug (§ 53 BeurkG);
12. Umgang mit bei der Notarin oder dem Notar verwahrten 

Erbverträgen (§ 351 FamFG; § 8);
13. Belehrungspflichten und Belehrungsvermerke;
14. Abwicklung von Treuhandaufträgen;
15. Mitteilungspflichten der Notarin oder des Notars an Gerichte 

und Behörden;
16. Wahrung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, redliches 

Verhalten, Vermeidung des Anscheins der Abhängigkeit oder 
Parteilichkeit (§ 14 Absatz 1 bis 3 BNotO);

17. Beachtung der Vermittlungs- und Gewährleistungsverbote 
(§ 14 Absatz 4 BNotO);

§ 17
Zugang der Aufsichtsbehörde zu den Akten und  

Verzeichnissen der Notarin oder des Notars

(1) Die Notarin oder der Notar hat der Aufsichtsbehörde sämt-
liche der Prüfung unterliegenden Akten und Verzeichnisse zur 
Durchsicht in der Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen. Ins-
besondere ist der Aufsichtsbehörde für die Dauer der Prüfung 
von einem Computer in der Geschäftsstelle aus ein uneinge-
schränkter Lesezugriff auf sämtliche Dateien einzuräumen, zu 
denen sie nach pflichtgemäßem Ermessen Zugang verlangt. Die 
Notarin oder der Notar hat der Aufsichtsbehörde die hierfür 
erforderliche technische Ausstattung zur Verfügung zu stellen 
und ihr die erforderlichen Hilfestellungen zu geben. Ein unmit-
telbarer Zugang von einem externen Arbeitsplatz der mit der 
Prüfung beauftragten Person scheidet aus.

(2) Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde hat die Notarin oder 
der Notar einzelne Bestandteile von Akten und Verzeichnissen 
auch zur Prüfung außerhalb der Geschäftsstelle in geeigneter 
Form zur Verfügung zu stellen. Die Möglichkeit der Aufsichts-
behörde, Ausdrucke oder elektronische Aufzeichnungen des 
Urkunden- oder Verwahrungsverzeichnisses, auch hinsichtlich 
mehrerer Jahre, anzufordern, bleibt unberührt.

(3) Die Notarin oder der Notar hat der Aufsichtsbehörde auf 
deren Anforderung unverzüglich folgende Dokumente zur Ver-
fügung zu stellen:

1. eine Übersicht über Beteiligte im Urkundenverzeichnis des 
jeweils betroffenen Jahres;

2. eine Übersicht über Beteiligte im Verwahrungsverzeichnis 
des jeweils betroffenen Jahres.

Die Möglichkeit der Aufsichtsbehörde, Ausdrucke oder elektro-
nische Aufzeichnungen von Beteiligtenübersichten, auch hin-
sichtlich mehrerer Jahre, anzufordern, bleibt unberührt.

(4) Die Notarin oder der Notar hat der Aufsichtsbehörde auf 
deren Anforderung im Einzelfall Auswertungen nach von der 
Aufsichtsbehörde näher benannten Kriterien zur Verfügung zu 
stellen, die von der Software des Urkundenverzeichnisses oder 
des Verwahrungsverzeichnisses erstellt werden können.

(5) Die Notarin oder der Notar hat der Aufsichtsbehörde auf 
deren Anforderung im Einzelfall eine Saldenbestätigung der 
kontenführenden Bank für Notaranderkonten zu einem bestimm-
ten Stichtag zur Verfügung zu stellen.

(6) Elektronische Aufzeichnungen sind in dem für die elektro-
nische Urkundensammlung vorgeschriebenen Format und auf 
einem allgemein gebräuchlichen Datenträger oder sonst über 
einen besonders abgesicherten elektronischen Übermittlungsweg 
zur Verfügung zu stellen.

§ 18
Gegenstand der regelmäßigen Prüfung

(1) Gegenstand der regelmäßigen Prüfung ist die ordnungsge-
mäße Erledigung der Amtsgeschäfte der Notarin oder des No-
tars. Überprüft wird die Übereinstimmung der Amtsführung mit 
den Amtspflichten aus den anwendbaren Vorschriften, insbeson-
dere der Bundesnotarordnung, dem Beurkundungsgesetz, dem 
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(5) Eine Notarin oder ein Notar, für die oder für den eine stän-
dige Vertretung bestellt ist, hat der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Landgerichts in vierteljährlichen Zusammenstel-
lungen Anlass, Beginn und Beendigung der einzelnen Vertre-
tungen anzuzeigen. In sonstigen Vertretungsfällen ist die vor-
zeitige Beendigung der Vertretung unverzüglich anzuzeigen.

Abschnitt 8  
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 20
Übergangsvorschriften

(1) Die §§ 7 und 9 sind erstmals auf Übersichten über Urkunds- 
und Verwahrungsgeschäfte des Kalenderjahres 2022 anzuwen-
den. Für Übersichten über die Urkunds- und die Verwahrungs-
geschäfte des Kalenderjahres 2021 gelten die §§ 24 und 25 der 
Dienstordnung für Notarinnen und Notare in der bis zum  
31. Dezember 2021 geltenden Fassung fort.

(2) § 8 Satz 1 und 2 ist erst ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden.

(3) Für Verwahrungsmassen, die nach den vor dem 1. Januar 2022 
geltenden Bestimmungen geführt werden (§ 76 Absatz 3 Satz 1 
und 2 BeurkG), kann abweichend von § 9 eine eigenständige 
Übersicht über die Verwahrungsgeschäfte eingereicht werden, 
die sich nach § 25 Absatz 2 und 3 sowie dem Muster 8 der 
Dienstordnung für Notarinnen und Notare in der bis zum  
31. Dezember 2021 geltenden Fassung richtet. Als maßgeblicher 
Zeitpunkt der dort aufzuführenden Beträge kann auch die Wert-
stellung zum 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres 
zugrunde gelegt werden, wenn dies in der Übersicht kenntlich 
gemacht ist.

§ 21
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Dienstordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die mit Allgemeiner Verfügung vom 14. November 2000 
(JMBl. S. 153) veröffentlichte Fassung der Dienstordnung für 
Notarinnen und Notare, die zuletzt durch die Allgemeine Ver-
fügung vom 30. Januar 2017 (JMBl. S. 12) geändert worden ist, 
außer Kraft.

18. Einhaltung der Urkundsgewährungspflicht (§ 15 Absatz 1 
Satz 1 BNotO);

19. Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht (§ 18 BNotO);
20. Enthaltung von der Amtsausübung während Vertretungen 

(§ 44 Absatz 1 Satz 2 BNotO);
21. berechtigtes Interesse beim Abruf von Grundbuchauszügen 

(§ 133a GBO).

(4) Soweit keine Prüfung durch eine Kasse erfolgt, werden 
 Kostenberechnung und Kosteneinzug geprüft.

Abschnitt 7  
Notariatsverwaltung und Notarvertretung

§ 19
Notariatsverwaltung und Notarvertretung

(1) Die Bestimmungen dieser Dienstordnung gelten mit Aus-
nahme des § 3 auch für Notariatsverwalterinnen und Notariats-
verwalter und mit Ausnahme der §§ 2 und 3 auch für Notarver-
tretungen.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 führen Notariatsver-
walterinnen und Notariatsverwalter das Amtssiegel (§ 2) mit der 
Umschrift „Notariatsverwalterin in … (Ort)” oder „Notariats-
verwalter in … (Ort)”. Notariatsverwalterinnen und Notariats-
verwalter sollen ihrer Unterschrift einen sie kennzeichnenden 
Zusatz beifügen. 

(3) Die weibliche Notarvertretung kann den die Notarvertretung 
kennzeichnenden Zusatz (§ 41 Absatz 1 Satz 2 BNotO) in der 
Form „Notarvertreterin“, die männliche Notarvertretung in der 
Form „Notarvertreter“ führen.

(4) Soweit der Nachweis der Stellung als Notarvertretung bei 
der Erstellung elektronischer Urkunden den Namen der vertre-
tenen Notarin oder des vertretenen Notars, den Amtssitz oder 
das Land, in dem das Notaramt ausgeübt wird, nicht enthält, 
müssen die entsprechenden Angaben in die Urkunde aufgenom-
men werden. Der Nachweis der Stellung als Notarvertretung 
kann auch durch eine mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der zuständigen Aufsichtsbehörde versehene Abschrift 
der Bestellungsurkunde oder eine elektronisch beglaubigte Ab-
schrift der Bestellungsurkunde geführt werden. Im Fall des 
Satzes 2 ist die jeweilige Abschrift mit dem zu signierenden 
Dokument zu verbinden.
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Anlage 
Muster 1 (zu § 7) 

 
An die/den 
Frau Präsidentin/Herrn Präsidenten des Landgerichts 
in ______________________________________ 
 

Übersicht über Urkundsgeschäfte 
der Notarin/des Notars  
Amtsgerichtsbezirk  
Amtssitz  

Im Kalenderjahr ____ 
- in der Zeit vom __________ bis ________ - *) 

 
  Zahl 
1. Summe aller Beurkundungen und Beschlüsse nach dem Urkundenverzeichnis   

Davon:    
a) Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen:   
aa) mit Anfertigung eines Urkundenentwurfs    
bb) ohne Anfertigung eines Urkundenentwurfs    
b) Verfügungen von Todes wegen    
c) Vermittlungen von Auseinandersetzungen **)    
d) Sonstige Beurkundungen und Beschlüsse ***)    

Davon:    
aa) Anträge auf Erteilung eines Erbscheins oder eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses  

   

bb) In getrennter Urkunde beurkundete Auflassungserklärungen     
cc) Bescheinigungen der Notarin oder des Notars ****)     

2. Wechsel- und Scheckproteste   
Zusammen     

Die Richtigkeit bescheinigt 
_____________________________, den  
  *****) 
Notarin/Notar  

________ 
*) Entfällt, falls die Notarin oder der Notar während des ganzen Kalenderjahres im Amt war. 
**) Einschließlich der in das Urkundenverzeichnis eingetragenen Beurkundungen und Be-
schlüsse nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz (§ 7 Absatz  1 Nummer 5 NotAktVV). 
***) Einschließlich der in das Urkundenverzeichnis eingetragenen Vollstreckbarerklärungen 
nach der Zivilprozessordnung (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 NotAktVV). 
****) Ist nur aufzunehmen, wenn die Landesjustizverwaltung dies bekanntgemacht hat (§ 7 
Absatz 2 Nummer 9). 
*****) Entfällt bei Ersetzung durch elektronische Form (§ 16 Absatz 3 Satz 2). 
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gende Gerichte gemäß §§ 140a GVG, 85 Abs. 1 OWiG, 367 
Abs. 1 StPO für örtlich zuständig bestimmt:

A. Landgerichte (außer Strafkammer gemäß § 74a GVG)

Es entscheidet in Wiederaufnahmeverfahren gegen Entschei-
dungen 

des Landgerichts Cottbus das Landgericht Neuruppin,
des Landgerichts Neuruppin das Landgericht Cottbus,
des Landgerichts Frankfurt (Oder) das Landgericht Potsdam,
des Landgerichts Potsdam das Landgericht Frankfurt (Oder).

B. Strafkammer gemäß § 74a GVG

Für Wiederaufnahmeverfahren gegen Urteile der gemäß  
§ 74a GVG zuständigen Kammer bei dem Landgericht Pots-
dam ist die 4. Strafkammer des Landgerichts Potsdam zu-
ständig.
 
C. Amtsgerichte

Es entscheidet in Wiederaufnahmeverfahren gegen Entschei-
dungen eines Amtsgerichts

aus dem Landgerichtsbezirk Cottbus das Amtsgericht Neu-
ruppin,
aus dem Landgerichtsbezirk Frankfurt (Oder) das Amtsge-
richt Potsdam,
aus dem Landgerichtsbezirk Neuruppin das Amtsgericht 
Cottbus,
aus dem Landgerichtsbezirk Potsdam das Amtsgericht 
Frankfurt (Oder).

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz
vom 21. Dezember 2021

Folgender abhanden gekommener Dienstausweis wird hiermit 
für ungültig erklärt:

Herr Sven Thiemann, Dienstausweis-Nr. 203 235, ausgestellt 
am 6. Mai 2013, gültig bis 30. April 2023.

Ich bitte alle Justizbehörden, insbesondere die Justizvollzugs-
anstalten, Vorkehrungen zu treffen, um eine missbräuchliche 
Benutzung des Ausweises zu verhindern. Feststellungen über 
den Verbleib des Ausweises sind umgehend den ausstellenden 
Justizbehörden mitzuteilen.

Zuständigkeiten für Wiederaufnahmeverfahren in
Strafsachen und gegen gerichtliche Entscheidungen 

in Bußgeldsachen

Auszug aus dem Geschäftsverteilungsplan
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts – 

richterliche Geschäftsverteilung 2022

VI. Zuständigkeit in Wiederaufnahmeverfahren

In Wiederaufnahmeverfahren in Strafsachen und gegen ge-
richtliche Entscheidungen in Bußgeldverfahren werden fol-

Bekanntmachungen

Personalnachrichten

Ministerium der Justiz

Ernannt:
zum Regierungsrat (auf Probe): Regierungsbeschäftigter  
Marcel Rist

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Ernannt:
zum Richter am Landgericht: Gregor Schliepe in Potsdam, 
Dr. Christoph Peter in Potsdam; zum Richter am Amtsgericht/
zur Richterin am Amtsgericht: Richter Mario Hopp in Königs 
Wusterhausen, Richterin Julia Redler in Potsdam; zur Richterin: 
Assessorin Theresia Schwär

Ruhestand:
Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Sabine Kellndorfer 
aus Brandenburg an der Havel, Richterin am Landgericht Die-
mut Schedler aus Frankfurt (Oder)

Staatsanwaltschaften

Ernannt:
zur Staatsanwältin (Richterin auf Probe): Assessorin Sabine 
Schmidtchen in Neuruppin; zur Amtsanwältin: Justizinspekto-
rin Antje Lehmann in Potsdam

Justizvollzug

Ernannt:
zum Sozialamtsrat: Sozialamtmann Robert Holzenkamp in 
Luckau-Duben 

Ruhestand:
Justizvollzugshauptsekretär Norbert Schmidt aus Wriezen
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Ministerium der Justiz

I.

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese-
hen:

– bei dem Brandenburgischen Oberlandesgericht

 zwei Stellen für eine Richterin oder einen Richter am Ober-
landesgericht

 (Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben (§ 7 Absatz 4 LGG 
Brandenburg).

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Richterinnen 
und Richter in einem Amt der Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO, 
die bereits im Justizdienst des Landes Brandenburg beschäftigt 
sind.

Bewerbungen sind bis zum 17. Februar 2022 auf dem Dienst-
weg an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber eine Mitteilung des Bundesarchivs – Stasi-Unterla-
gen-Archiv – zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inof-
fiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst eingeholt wird.

II.

Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei dem Landgericht Potsdam

 eine Stelle für eine Vorsitzende Richterin oder einen Vor-
sitzenden Richter am Landgericht 

 (Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO). 

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich.

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben (§ 7 Absatz 4 LGG 
Brandenburg).

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die 
bereits im Justizdienst des Landes Brandenburg tätig sind.

Bewerbungen sind bis zum 17. Februar 2022 auf dem Dienst-
weg an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber eine Mitteilung des Bundesarchivs – Stasi-Unterla-
gen-Archiv – zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inof-
fiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst eingeholt wird.

Ausschreibungen
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II.

Es wird Bewerbungen für folgende Funktionsstelle entgegen-
gesehen:

Behörde: Amtsgericht Fürstenwalde/Spree

Funktion: Geschäftsleiterin/Geschäftsleiter

Arbeitsgebiet:  Aufgaben der Geschäftsleiterin bzw. 
des Geschäftsleiters im Sinne der Ge-
schäftsstellenordnung ordG-StA vom 
26. September 2016 (2325-I.005)

Bewertung der Stelle:  Bis Besoldungsgruppe A 13 BbgBesO 
(gegenwärtig)

Besetzbar: 1. April 2022 
  Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe 

der haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen 

Formale Voraussetzungen: 

Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beamte 
(m/w/d), die über die durch Laufbahnprüfung erworbene Befä-
higung des gehobenen Justizdienstes verfügen.

Fachliche Anforderungen: 

Besondere Personalführungs- und Leitungskompetenz, insbe-
sondere Fähigkeit zur Anleitung, Motivierung und Führung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie besondere Flexibilität 
und Durchsetzungsvermögen. 

Fundierte Kenntnisse im:

– Beamten- und Laufbahnrecht,
– Besoldungs- und Versorgungrecht,
– Tarif- und Entgeltrecht,
– Reise-, Trennungsgeld-, Umzugs- und Beihilferecht,
– Beurteilungswesen,
– Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht.

Grundkenntnisse im:

– Landeshaushaltsrecht, 
– Bau- und Liegenschaftsrecht,
– Beschaffungswesen,
– Bereich der Personalbedarfsberechnung und des Personal-

einsatzes unter besonderer Berücksichtigung der Pebb§y-
Grundsätze,

– EDV-/IT-Angelegenheiten,
– Aktenordnung- und Geschäftsgangbestimmungen. 

Persönliche und soziale Kompetenzen:

– Überdurchschnittliches Engagement,
– Organisationstalent,
– gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift.

Brandenburgisches Oberlandesgericht

I.

Es wird Bewerbungen für folgende Funktionsstelle entgegen-
gesehen:

Gericht:   Landgericht Frankfurt (Oder)

Arbeitsgebiet:  Bezirksrevisorin/Bezirksrevisor

Bewertung der Stelle: Besoldungsgruppe A 12 BbgBesO

Besetzbar:  1. März 2022

Formale Voraussetzungen: 

Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bewerbe-
rinnen und Bewerber aus dem Geschäftsbereich des Präsidenten 
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts.

Fachliche Anforderungen:

– Durch Laufbahnprüfung erworbene Befähigung des geho-
benen Justizdienstes

– Mehrjährige Berufserfahrung in der Justiz 
– Vertiefte und umfassende Kenntnisse im Kostenrecht 

Persönliche und soziale Kompetenzen:

– Teamfähigkeit
– Überdurchschnittliches Engagement
– Organisationstalent
– Gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
– Bereitschaft zu Dienstreisen im Land Brandenburg 

Der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts ge-
währleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern nach dem Landesgleichstellungsgesetz. Schwerbehinderte 
werden bei gleicher Eignung entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.

Die Besetzung der Position ist grundsätzlich auch mit Teilzeit-
kräften möglich. Teilzeitwünsche von Interessentinnen und In-
teressenten sowie deren Vereinbarkeit mit der Position werden 
im konkreten Einzelfall geprüft. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten – auch durch die Mitglieder der Personalvertre-
tungen – einverstanden sind.

Bewerbungen sind binnen einem Monat nach der Veröffentli-
chung in JustiNe auf dem Dienstweg an den Präsidenten des 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts, Gertrud-Piter-Platz 11 
in 14770 Brandenburg an der Havel zu richten.
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Mehrjährige praktische Erfahrungen in verschiedenen Bereichen 
der Justizverwaltung und der Gerichtsorganisation, insbesonde-
re in der Personalverwaltung, im Organisationsbereich und in 
Hausverwaltungsangelegenheiten sowie in den Geschäftsabläu-
fen der gerichtlichen Praxis werden vorausgesetzt. 

Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bewerbe-
rinnen und Bewerber aus dem Geschäftsbereich des Präsidenten 
des Brandenburgischen Oberlandesgerichts.

Der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts ge-
währleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern nach dem Landesgleichstellungsgesetz. Schwerbehinderte 
Personen werden bei gleicher Eignung entsprechend der gesetz-
lichen Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.

Die Besetzung der Position ist grundsätzlich auch mit Teilzeit-
kräften möglich. Teilzeitwünsche von Interessentinnen und In-
teressenten sowie deren Vereinbarkeit mit der Position werden 
im konkreten Einzelfall geprüft. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten – auch durch die Mitglieder der Personalvertre-
tungen – einverstanden sind.

Bewerbungen sind binnen einem Monat nach der Veröffentli-
chung in JustiNe global – landesweit – auf dem Dienstweg an 
den Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandesgerichts, 
Gertrud-Piter-Platz 11 in 14770 Brandenburg an der Havel zu 
richten.
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